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3. Gesetzliche Grundlagen  

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
 
Artikel 3 (3) [...] Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.  
 
 
Sozialgesetzbuch IX (2018) 
 
§ 2 (1) Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, 
geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sieéan der gleichberechtigten 
Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 
hindern können. (2) Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- oder 
Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht.  
 
 
Hochschulrahmengesetz 
 
§ 2 (4) Die Hochschulen [...] tragen dafür Sorge, dass behinderte Studierende in ihrem 
Studium nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hochschule möglichst ohne 
fremde Hilfe in Anspruch nehmen können.   
 
 
Berliner Hochschulgesetz  
 
§ 4 (7) Die Hochschulen berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse von Studenten und 
Studentinnen sowie von Studienbewerbern und Studienbewerberinnen mit Behinderung und 
treffen in allen Bereichen die erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Integration. Für die 
Durchführung des Studiums und der Prüfung sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die 
unter Wahrung der Gleichwertigkeit einen Nachteilsausgleich gewährleisten.  
 
§ 28a Beauftragter oder Beauftragte für Studenten und Studentinnen mit Behinderung 
Für Studenten und Studentinnen mit Behinderung wird von der Hochschule ein Beauftragter 
oder eine Beauftragte gestellt. Er oder sie wirkt bei der Organisation der Studien-
bedingungen nach den Bedürfnissen der Studenten und Studentinnen mit Behinderung mit. 
 
 
Rahmenordnung für Studium und Prüfungen der Charité Berlin  
 
§ 37 Nachteilsausgleich. Weist eine zu prüfende Person durch ein ärztliches Zeugnis nach, 
dass sie wegen Behinderungen im Sinne von § 2 Abs. 1 SGB IX oder wegen länger 
andauernden oder ständigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht in der Lage ist, eine 
Leistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der vorgesehenen 
Zeit abzulegen, hat die Vorsitzende Person des Prüfungsausschusses zu gestatten, 
gleichwertige Leistungen in einer anderen Form, zu einem anderen Prüfungszeitpunkt 
oder in einer verlängerten Bearbeitungszeit zu erbringen.  
 
 
Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen (Bundesteilhabegesetz)  
 
§ 75 (1) Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht.  
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4. Ansprechpartner an der Charité 
 
Beauftragte für schwerbehinderte (SB) und chronisch kranke Studierende aus allen 
Studiengängen der Charité ist  
 
 
Frau PD Dr. med. Konstanze Vogt (Foto).   
 
Büro:  Referat für Studienangelegenheiten (CCM) 
 Hannoversche Straße 19 

3. Etage, Raum 03.072 
 Tel. 450 576 125  
 konstanze.vogt@charite.de 

Sprechzeiten: nach Vereinbarung per Mail                    
 

 
 
 

Selbstverständlich erfolgen alle Beratungen 
streng vertraulich! 

 
 
 
 
 
********************************************************** 
 
Bei psychischen Problemen (Prüfungsangst, Lernprobleme usw.) hilft MediCoach 
medicoach@charite.de 
Dipl.-Soz. Sylvie Tappert (sylvie.tappert@charite.de) Tel. 450 529 189 
Dipl.-Soz. Silke Boehm (silke.boehm@charite.de)  Tel. 450 529 189 
 
******************************************************************************************************** 
Wichtig: Die Eigenschaft als SB oder chronisch Kranke/r steht nicht in Ihren 
Studienunterlagen. Für Fragen oder Hilfe müssen SIE selbst aktiv werden.  

 
Das Hochschul-Informations-System HIS erfasst keine Daten zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen der Studierenden. Daher gibt es keine Zahlen, wie viele Studierende der 
Charité schwerbehindert oder chronisch krank sind. Es wird nicht dokumentiert, ob 
Studierende durch einen Härtefallantrag ihren Studienplatz erhalten haben. Auch wird nicht 
erfasst, ob Studierende einen Nachteilsausgleich für Prüfungen geltend machen. 
 
******************************************************************************************************** 
Für alle Fragen zum Studiengang stehen Ihnen auch die Studiengangsleiter/innen und 
Lehrkoordinator/innen zur Verfügung. Sie finden sie in Campusnet. 
 
Für Fragen zu Prüfungen wenden Sie sich bitte direkt an Fr. Dr. Vogt. Sie klärt mit Ihnen, 
ob ein Antrag auf Nachteilsausgleich sinnvoll ist (Einzelfallentscheidung).                 
Wichtig: Rechtzeitig melden (möglichst zu Semesterbeginn). Viele Maßnahmen sind 
problemlos und diskret umsetzbar, wenn wir frühzeitig davon erfahren. 
 
************************************************************************************************** 
Eine studentische Beratung gibt es bei der Gleichstellungs-/Familien- und Behinderten-
beratung der Fachschaftsinitiative Medizin: gfb@fsi-charite.de. 

 

mailto:konstanze.vogt@charite.de
mailto:medicoach@charite.de
mailto:sylvie.tappert@charite.de
mailto:silke.boehm@charite.de
mailto:gfb@fsi-charite.de
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5. Antrag auf Sonderregelung in der Kurseinschreibung 
 
Nach der Immatrikulation (oder später bei Bedarf) können Sie einen Antrag stellen, damit Sie 
einer bestimmten Gruppe zugewiesen werden. Das Formular ist in Campusnet zu finden: 
Antrag auf Sonderregelung in der Kurseinschreibung. 
 
Welche Rücksichten können behinderte Studierende erwarten? 

¶ Medizin: In jedem Semester gibt es 2 barrierefreie Gruppen (für Gehbehinderte). 

¶ Medizin/ Gesundheitswissenschaften: Vorrangige Zuordnung zur Studiengruppe 
(nach Maßgabe freier Plätze) 

 
 
Das ausgefüllte Formular geben Sie im Büro 
der Kurseinschreibung ab, zusätzlich ist der 
SB-Ausweis (50% GdB) vorzuzeigen. Sie 
können das Formular und die Ausweiskopie 
auch einscannen und online einreichen. 
 
Adresse der Kurseinschreibung: 
Referat für Studienangelegenheiten 
Hannoversche Straße 19, 10117 Berlin 
3. Etage, Raum 03.070  
 
Ansprechpartnerinnen für den MSM: 
1.-4. Sem.  Frau Ines Müller 
  Ines.mueller@charite.de 
 
5.-8.Sem.  Frau Sabine Selle 
  Sabine.selle@charite.de 
 
9.-10. Sem.  Frau Anastasia Kromm 
  Anastasia.kromm@charite.de 
 
Zahnmedizin: Frau Müller 
 
Gesundheitswissenschaften: Frau Kromm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtig: Ihre Angaben zur Sonderregelung werden vertraulich behandelt und NICHT 
an andere Personen weitergegeben.  
 
Sollte es Schwierigkeiten mit dem Antrag geben, melden Sie sich bitte bei Frau Vogt 
(konstanze.vogt@charite.de), Tel. 450- 576125. Wir finden bestimmt eine Lösung. 
 

mailto:Ines.mueller@charite.de
mailto:Sabine.selle@charite.de
mailto:Anastasia.kromm@charite.de
mailto:konstanze.vogt@charite.de
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6. Befreiung vom Semesterticket 
 
Laut Hochschulrahmengesetz § 18a (3) können sich Studierende, die wegen einer 
Behinderung ihre BVG-Fahrkarte über das Integrationsamt erhalten, von der 
Teilnahmeverpflichtung für das Semesterticket befreien lassen.  
 
Der Antrag ist im Campusnet zu finden  

¶ Downloads und Formulare 

¶ Antrag auf Befreiung vom 
Semesterticket 

 
 
Den ausgefüllten Antrag geben Sie mit einer 
Kopie des Schwerbehindertenausweises (dort 
muss das Merkzeichen G oder aG vermerkt 
sein) ab im Studierendensekretariat des 
Referats für Studienangelegenheiten,  
Mail: stud-sek@charite.de , bei  
 
Frau Mona Hecke (Buchstaben L-Z)   
mona.hecke@charite.de    
 
Herrn Can Taskiran (Buchstaben A-K) 
can.taskiran@charite.de 
 
Sie können Antrag und Kopie auch einscannen 
und online einreichen. 
 
Adresse des Studierendensekretariats:  
Referat für Studienangelegenheiten,  
Hannoversche Str. 19, 10117 Berlin 
3. Etage, Raum 03.076. 
 
 
 
Bei befristeter Befreiung wird für das Semester, in dem die Befristung ausläuft, eine Sperre 
gesetzt. Diese wird aufgehoben, sobald die Kopie des verlängerten Schwerbehinderten-
ausweises im Studierendensekretariat eingereicht wird.  
 
 
Bei unbefristeter Befreiung reicht der einmalige Antrag aus. 
 
Achtung:  
Auch wenn Sie kein Semesterticket benötigen, müssen Sie die Semesterdaten (nicht 
Semesterticket!) auf Ihre Campuscard drucken lassen. 
Dazu führen Sie die Campuscard in den kleinen grauen Automaten im Wartebereich des 
Referats für Studienangelegenheiten ein. 
Die Campuscard wird damit gültig für das jeweilige Semester. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stud-sek@charite.de
mailto:mona.hecke@charite.de
mailto:can.taskiran@charite.de
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7. Nachteilsausgleich  

Der Anspruch auf Nachteilsausgleich (NTA) ergibt sich aus dem prüfungsrechtlichen 
Grundsatz der Chancengleichheit. Ziel ist es, Studierenden mit Behinderungen und 
chronischen Krankheiten zu ermöglichen, Studienleistungen und Prüfungen chancengleich 
zu erbringen. Auf die Anforderungen der Prüfung wird dabei nicht verzichtet. 

Die Rahmenordnung für Studium und Praktika (RASP) beschreibt für alle Studiengänge: 
§ 37 RASP: Nachteilsausgleich  
Weist ein Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis nach, dass er wegen Behinderungen im 
Sinne von § 2 Abs. 1 SGB IX oder wegen länger andauernden oder ständigen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht in der Lage ist, eine Leistung ganz oder teilweise 
in der vorgesehenen Form oder innerhalb der vorgesehenen Zeit abzulegen, hat die 
Vorsitzende Person des Prüfungsausschusses zu gestatten, gleichwertige Leistungen in 
einer anderen Form, zu einem anderen Prüfungszeitpunkt oder in einer verlängerten 
Bearbeitungszeit zu erbringen.  
 
Eine Anleitung zum NTA finden Sie auf Campusnet. Der Antrag wird online an den 
Prüfungsausschuss oder das Prüfungsamt im jeweiligen Studiengang gestellt.  
 
Medizin   imre.vida@charite.de; bettina.specht@charite.de 

Zahnmedizin  florian.beuer@charite.de; manja.von-stein-lausnitz@charite.de 

BAGW, MHPE gw-pruefungsamt@charite.de 

Public Health  mscph-pruefungsamt@charite.de 

Pflegewiss.  pflege-pruefungsamt@charite.de 

Hebammenwiss. bsc.hebammenwiss@charite.de 

International Health frank.mockenhaupt@charite.de 

 
 
Der Antrag ist formlos und mit einem fachärztlichen Attest einzureichen, ggf. mit einer 
Kopie des SB-Ausweises. Konkret soll die Beeinträchtigung beschrieben werden sowie 
die Maßnahme, die sie ausgleicht, damit Sie Chancengleichheit erhalten. Unterstützung bei 
der Antragstellung erhalten Sie bei Frau Dr. Vogt.  
 
Nachdem der Prüfungsausschuss getagt hat, erhalten Sie einen Bescheid. Diesen senden 
Sie mit der Prüfungsanmeldung an pruefungen@charite.de, damit die Maßnahmen 
organisiert werden können. Bringen Sie ihn vorsichtshalber auch zur Prüfung mit. 
 
Einen NTA sollten Sie rechtzeitig (spätestens 6 Wochen vor Semesterende) beantragen. 
Besser ist es, wenn Sie sich bereits zu Semesterbeginn an Fr. Dr. Vogt wenden: 
 
PD Dr. K. Vogt    Tel. 450 576 125  konstanze.vogt@charite.de 

Referat für Studienangelegenheiten 
Raum 03.072, Hannoversche Straße 19, 10117 Berlin, 3. Etage 

 
Nach Möglichkeit sollten SB und chronisch kranke Stud. im regulären Prüfungszyklus 
mitgeprüft werden, um ihre Beeinträchtigung nicht unnötig bloßzustellen. Wir bemühen uns, 
nur die direkt betroffenen Prüfer/innen zu informieren, um Ihre SB diskret zu handhaben. 
 
Ein Nachteilsausgleich stellt die Chancengleichheit der Prüflinge her; es handelt sich 
nicht um einen Vorteil, für den SB Studierende sich rechtfertigen müssen.  
 
 
 

mailto:imre.vida@charite.de
mailto:bettina.specht@charite.de
mailto:florian.beuer@charite.de
mailto:anja.von-stein-lausnitz@charite.de
mailto:gw-pruefungsamt@charite.de
mailto:mscph-pruefungsamt@charite.de
mailto:pflege-pruefungsamt@charite.de
mailto:bsc.hebammenwiss@charite.de
mailto:frank.mockenhaupt@charite.de
mailto:pruefungen@charite.de
mailto:konstanze.vogt@charite.de
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8. Schlüsselantrag 

Es gibt drei Schlüsselausgaben, eine an jedem 
Campus. Am häufigsten wird der Schlüssel für die 
Anatomie (Waldeyer-Haus) benötigt, den es im 
CCM gibt. 

Zur Schlüsselverwaltung kommt man von der 
Intranet- Homepage über: 

¶ Service 

¶ Service A-Z Ą Schlüsselverwaltung. 
 
Dort findet sich der Antrag (Anforderung) zum 
Herunterladen und Ausdrucken. Bei der Schlüssel-
nummer tragen Sie für die Anatomie ein Ăwie bei 
Konstanze Vogtñ, dann weiÇ die Schlüsselstelle 
Bescheid, um welche Schlüssel es sich handelt.  
 
Den Antrag unterschreiben Fr. Specht (Referat für 
Studienangelegenheiten) oder die Prodekane für 
Lehre. 

 
 
Die Schlüsselverwaltung im CCM 
befindet sich im Hufelandweg 9.  
 
Hinter dem Gebäude Hufelandweg 8 
ganz nach hinten gehen (Richtung 
Poststelle). 
 
Öffnungszeiten 
Mo-Do 7:30-11:30 / 12- 14:30 Uhr 
Fr         7:30-11:30/  12- 13:30 Uhr 
 
 

 
 
 
 
Sie erhalten für die Anatomie 
2 Schlüssel (Aufzug + 
Durchgangstür) sowie einen 
Transponder (Außentür an 
der Rampe). 
 
 

 
 
Umgang mit dem Transponder  
Transponder nahe an den Türknauf halten und auf den farbigen Punkt drücken. Es macht 
Ăpiepiepñ, und die T¿r kann geºffnet werden (Drehen, Klinke rastet ein).  
 
Mit einem weiteren Ăpiepiepñ verschlieÇen Sie die T¿r (oder die T¿r fªllt von allein zu). 



13 
 

Lehre ohne Barriere_Version 13_27.11.2022                                  

9. Informationen zum Pflegepraktikum für Studierende der Medizin 
 
Laut Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO 2002) §6 ist vor Beginn des Studiums oder 

während der unterrichtsfreien Zeiten des Studiums vor der Meldung zum Ersten Abschnitt 

der Ärztlichen Prüfung ein dreimonatiges  Krankenpflegepraktikum (KPR) abzuleisten. Die 

Bescheinigung (Vorlage in der ÄAppO) ist am Ende des 4. Semesters vorzulegen. Einige 

Tätigkeiten sind auf das KPR anrechenbar, Nähreres im §6 der ÄAppO. 

 

Auch SB Studenten müssen ein KPR ableisten, unabhängig von ihrer Behinderung. 

Dabei ist Vollzeit vorgeschrieben, die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung gibt es nicht.  

 

Wer sich für ein KPR bewirbt, sollte unbedingt in seiner Bewerbung beschreiben, welche 

Einschränkungen er/sie hat. Sind bestimmte Tätigkeiten komplett ausgeschlossen, kann 

zusätzlich ein ärztliches Zeugnis verlangt werden. 

 

In der Charité gibt es keine Einsatzplätze speziell für SB Studierende. Es gibt aber 

Stationen, wo Schülerpraktikanten beschäftigt werden. Diese Stationen werden bei Bedarf 

vom zentralen Pflegecenter angesprochen. 

Die Charité bietet für Studierende, die krankheitsbedingt keine MMR- Impfung haben, keine 

KPR-Plätze an (Information vom Arbeitsmed. Zentrum 2020). 

 

Bitte beachten Sie: Da die Charité als Uniklinik bereits Famulanten und Praktikanten aller 

Ausbildungsberufe unterzubringen hat, sind für das KPR meistens andere Häuser und 

Einrichtungen (nicht-universitär) besser geeignet. Dort gibt es weniger Anfragen, und eine 

individuelle Absprache ist leichter möglich. Außerdem freut man sich dort über jeden 

Praktikanten. 

 

Generell gilt: Suchen Sie sich bitte möglichst ein KPR in Wohnortnähe. Wenn Sie 8 Stunden 

täglich arbeiten, sollte der Anfahrtsweg möglichst kurz sein. 

 

Für alle weiteren Fragen zum KPR wenden Sie sich bitte an Fr. Dr. Konstanze Vogt: 

 
PD Dr. K. Vogt    Tel. 450 576 125  konstanze.vogt@charite.de 

Referat für Studienangelegenheiten 
Raum 03.072, Hannoversche Straße 19, 10117 Berlin, 3. Etage 

 
 

mailto:konstanze.vogt@charite.de
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10. Härtefallantrag für das Praktische Jahr 
 
Laut Approbationsordnung für Ärzte sind das 11. und 12. Semester als Praktisches Jahr (PJ) 
abzuleisten, aufgeteilt auf drei Tertiale (Innere Medizin, Chirurgie und Wahlfach). Diese 
müssen in der Charité oder einem anerkannten Lehrkrankenhaus absolviert werden.  
Da der Organisationsaufwand für PJ-ler für die Krankenhäuser (KH) riesig ist, sollten 
möglichst alle drei Tertiale in demselben KH absolviert werden. Bietet ein KH das Wahlfach 
nicht an, so kann dieses in einem anderen KH abgeleistet werden. 
Die Anmeldung erfolgt über das PJ-Portal (www.pj-portal.de). Dort können SB Stud. 
ankreuzen, dass sie als Härtefall um bevorzugte Berücksichtigung bitten (bitte Fristen 
beachten). Dazu müssen sie dem PJ- Büro den formlosen Härtefallantrag, ein Attest und 
ihren SB-Ausweis als Kopie oder per Mail zukommen lassen. 
 
Ihre Eigenschaft als SB wird NICHT an die Krankenhäuser weitergegeben. Wenn Sie 
Beeinträchtigungen haben, nehmen Sie bitte selbst mit der Station oder den PJ-
Koordinatoren Kontakt auf. Dabei können Sie erläutern, welche konkreten Hilfen Sie 
benötigen. Alternativ kann diese Aufgabe auch Fr. Dr. Vogt übernehmen, wenn Sie es 
wünschen. 
 
Für alle SB Stud. mit Gehbehinderung ist es sinnvoll, das KH auszuwählen, das am 
nächsten an ihrem Wohnort liegt, um den Arbeitsweg möglichst kurz zu halten. 
 
SB Stud., die eingeschränkt leistungsfähig sind, sollten sich bevorzugt nach kleineren KH 
umschauen. Diese haben weniger PJ-Bewerber und sind häufig kompromissbereiter. 
Außerdem ist bei ihnen die Chance größer, nach dem PJ direkt übernommen zu werden. 
 
SB Stud. mit persönliche Assistenten können das PJ zusammen mit den Assistenten 
absolvieren. Dazu muss vorher mit dem KH geklärt werden, ob zwei Personen auf einen PJ-
Platz passen.  
 
Für alle Fragen zum PJ informieren Sie sich bitte auf Campusnet. Auch die Mitarbeiterinnen 
des PJ-Büros stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Gerade wenn Sie einen 
Härtefallantrag stellen, sollten Sie bitte frühzeitig den Kontakt zum PJ-Büro suchen. 
 
Pj-buero@charite.de 
 
 
Frau Agata Vogel-Duszynski  agata.vogel-duszynski@charite.de    
 
Frau Daniela Kraus   daniela.kraus@charite.de         
   
 
Adresse des PJ- Büros:  
Referat für Studienangelegenheiten,  
Hannoversche Str. 19, 10117 Berlin 
3. Etage, Raum 03.071 
 
 
 

mailto:Pj-buero@charite.de
mailto:agata.vogel-duszynski@charite.de
mailto:daniela.kraus@charite.de
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11. Anwesenheit 
 
Für alle Studierenden, auch für die behinderten und chronisch kranken, gilt die 
Anwesenheitsquote von 85%. In den 15% Fehlzeiten sind Krankheit, Arzttermine und 
Probleme mit Bus/U-/S-Bahn bereits enthalten. 
 
Falls Sie während des Semesters in die Klinik müssen, informieren Sie Ihre Dozierenden 
möglichst vorher, und bitten Sie sie um eine Ersatzleistung. Viele Dozierende sind dazu 
bereit, wenn sie im Gegenzug belegen, dass Sie krankheitsbedingt fehlen (Attest, 
Liegebescheinigung o.ä.). So gelingt es oft, dass Sie die Unterschrift ausnahmsweise 
erhalten, die 85% Anwesenheit erfüllen und zur Prüfung antreten können. 
 
Wichtig: Ersatzleistungen sind ein Entgegenkommen der Dozierenden; es besteht kein 
Anspruch darauf. Über die Art der Ersatzleistung entscheiden die Dozierenden. 
 
 
 
 

12. Teilzeitstudium 
 
Einige Studiengänge bietet ein Teilzeitstudium an; dieses startet ab dem 2. Semester. Den 
Ablauf der Veranstaltungen finden Sie in der jeweiligen Studienordnung. 
 
In der Human- und Zahnmedizin ist ein Teilzeitstudium laut Approbationsordnung nicht 
möglich. Im Krankheitsfall besteht die Möglichkeit, dass einzelne abgeschlossene Module 
anerkannt werden. Fragen dazu beantwortet der Assessmentbereich 
(pruefungen@charite.de). 
 
 
 
 

13. Urlaubssemester 
 
Wenn Sie längerfristig ausfallen, sollten Sie überlegen, ob ein Urlaubssemester sinnvoll ist. 
Das Antragsformular mit den Erläuterungen finden Sie in Campusnet. Der Antrag wird im 
Studierendensekretariat bei Fr. Hecke oder Hr. Taskiran abgegeben und genehmigt. Der 
Antrag ist auch online möglich. 
 
Sollten krankheitsbedingt mehrere Urlaubssemester nötig sein, kann das Referat für 
Studienangelegenheiten ein ausführliches ärztliches Attest verlangen. Sie erhalten dann ein 
Formular für Arzt/Ärztin zum Ausfüllen zugesendet. Alternativ kann auch ein fachärztliches 
Attest eingereicht werden, in dem die Begutachtungsfragen beantwortet werden. 
 

mailto:pruefungen@charite.de
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14.. Still- und Ruheraum   
 
Falls Sie sich zwischendurch ausruhen oder 
hinlegen müssen, können Sie den Still- und 
Ruheraum des Familienbüros nutzen. Dieser 
befindet sich in CCM im Hufelandweg 2 (Foto). 
Er wird vom Familienbüro betrieben 
(familienbuero@charite.de). 
 
Den Schlüssel können Sie sich an der 
Information der Campusklinik (Rahel-Hirsch-
Weg 5) abholen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
15.. Hilfsmittel für das Studium/ Integrationshilfe 
 
Einige SB Stud. benötigen Hilfsmittel oder Integrationshilfe zum Studium, z.B. ein spezielles 
Stethoskop für hörbehinderte Medizinstudierende oder persönliche Assistenzstunden, weil 
sie ihr Studium sonst nicht absolvieren können. Beides wird vom Studierendenwerk Berlin 
organisiert und finanziert; die Charité erfährt nichts davon. 
 
Zur Beantragung wenden Sie sich an das Studierendenwerk Berlin: 
 
Beratung Barrierefrei Studieren 
Franz-Mehring-Platz 2, 10243 Berlin 
Tel: 93939-8442 
Fax: 93939-8447 
bbs.fmp@studentenwerk-berlin.de 
 
Frau Domrös kümmert sich um persönliche Assistenz, Frau Bültbrune um technische 
Hilfsmittel. 
 
Informationen und Formulare (unter den Downloads) finden Sie auf der Internetseite 
www.stw.berlin/barrierefrei. 

 
 

mailto:familienbuero@charite.de
mailto:bbs.fmp@studentenwerk-berlin.de
https://email.charite.de/owa/redir.aspx?C=xcZ-7zmhbTuz55Z98_WA21Xpmr3n4W4S5D1tu-hdFnV35ytM3crVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.stw.berlin%2fbarrierefrei


17 
 

Lehre ohne Barriere_Version 13_27.11.2022                                  

16. Weitere Ansprechpartner 
 
Studierendenwerk: Herr Jens Kaffenberger 
http://www.studentenwerke.de/de/behinderung 
 

Studentenwerk: Beratung Barrierefrei Studieren: Fr. Domrös, Fr. Bültbrune 
https://www.stw.berlin/beratung/beratung-barrierefrei-studieren-fmp.html 
 
Allgemeine Informationen zum Studium mit Behinderung 
https://www.hochschule-barrierefrei.de 
 
Studium mit Behinderung ï Studium an der HU Berlin 
Beauftragte: Frau Katrin Rettel 
https://www.hu-berlin.de/de/studium/behinderte/behinderte 
 
Beratung und Betreuung behinderter und chronisch kranker Studierender an der FU Berlin 
Beauftragter: Herr Prof. Olaf Muthorst 
http://www.fu-berlin.de/einrichtungen/service/studierende/behinderte/ 
 

 
 
 
17.. Lehre ohne Barriere: Zugangsbeschreibungen 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie barrierefreie Zugangswege zu Hörsälen und Lehr-
räumen. Falls Sie weitere Beschreibungen benötigen, melden Sie sich bitte bei Frau Dr. Vogt 
(konstanze.vogt@charite.de), Tel. 450 576 125. Sie kümmert sich auch um die 
Aktualisierung der Beschreibungen, wenn Baumaßnahmen die Zugänge ändern.  
Links: 
CCM: 
https://www.charite.de/die_charite/campi/campus_charite_mitte/legende_zum_lageplan/#c303701
59 
CBF: 
https://www.charite.de/die_charite/campi/campus_benjamin_franklin/legende_zum_lageplan/#c30
440602 
CVK: 
https://www.charite.de/die_charite/campi/campus_virchow_klinikum/legende_zum_lageplan/#c30
437796 
  
Momentane Probleme (Stand November 2022): 

¶ Virchowweg 24: Zum Bauteil B existiert eine zu steile Betonrampe; hier sollte eine 
normgerechte Rampe mit Geländer gebaut werden (Antrag läuft). 

¶ Virchowweg 23: Der Fahrstuhl ist momentan defekt, hat aber noch Bestandsschutz. 
Während der Reparatur gibt es den Zugang über den Virchowweg 20A (Tagesklinik). 

¶ Fachschaftshaus in Mitte (Hexenhaus): nicht barrierefrei; die geplante Rampe kann 
durch die neue Notaufnahme nicht gebaut werden. 

Fr. Dr. Vogt fragt deshalb regelmäßig bei der Fakultätsleitung nach. 
 
Falls jemand konkret Probleme hat, bitte direkt Fr. Dr. Vogt und die Prodekane für Lehre 
(susanne.michl@charite.de; martin.moeckel@charite.de) informieren. Ohne Beschwerden 
ändert sich nichts. 
 
 

http://www.studentenwerke.de/de/behinderung
https://www.stw.berlin/beratung/beratung-barrierefrei-studieren-fmp.html
http://www.hochschule-barrierefrei.de/
https://www.hu-berlin.de/de/studium/behinderte/behinderte
http://www.fu-berlin.de/einrichtungen/service/studierende/behinderte/
mailto:konstanze.vogt@charite.de
https://www.charite.de/die_charite/campi/campus_charite_mitte/legende_zum_lageplan/#c30370159
https://www.charite.de/die_charite/campi/campus_charite_mitte/legende_zum_lageplan/#c30370159
https://www.charite.de/die_charite/campi/campus_benjamin_franklin/legende_zum_lageplan/#c30440602
https://www.charite.de/die_charite/campi/campus_benjamin_franklin/legende_zum_lageplan/#c30440602
https://www.charite.de/die_charite/campi/campus_virchow_klinikum/legende_zum_lageplan/#c30437796
https://www.charite.de/die_charite/campi/campus_virchow_klinikum/legende_zum_lageplan/#c30437796
mailto:susanne.michl@charite.de
mailto:martin.moeckel@charite.de
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Lehrräume am Campus Charité Mitte (CCM), Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
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Aktuelle Zugänge am CCM, Stand November 2022 

 


